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Prouisorlséhe Tnesen ·zur Demokr átisierung der Univer sitat 

Grundthesen 

l Die Wniversitat ineeinem Staat, der den Anspr uch erhebt , demokratisch 
zu séin, muss eine demokratische Institution sein , soweit dias mit dem 
Anspruch der Wissenschaftlichkeit zu verein beran ist;(dazu s . These 
2), d . h. es müssen a lle in der Universitat tatigen Personen bzw . Per
sonengruppen dort mitbestimmen konnen , wo sie selbe r von Bestimmunegn 
betroffen sind . 

2 Aus den Thesen über den Wissenschaftsbegriff geht hervor, dass Wissen
schaft nicht dogmatischen Charakter hat . Sie kann deshalb nicht an 
Personen gebunden sein , und es konnen auch keine Personen a l s Entscheid
ungsins t anzen über Fragen der Wissenschaft bestimmt werden . Ent 
scheidend ist állein der Konsensus, der jedoch stets provisorischen 
Charakter ~ragt . 

3 Für die Losung aller universitaren Problema soll der Konsensus 
amgest r ebt , der Kompromiss moglichst vermieden und es sollen autorita
re Entscheide ausgeschlossen werden . 

l 

Folgerungen 

Die bestehende Hierarchie widerspricht debenso den Ansprüchen der Wissen
schaftlichkeit wie der D8 mokratie. Als besonders krasser Widerspruch 
ist zu verzeichnen , dass politische Fragen , die auch als wissenschaft 
liche Fragen cachie r t werden konnen , durch hierarchische Instanzen 
entschieden werden . 

2 Statt Ueber- und Unterordnungsverhal tnissen müssen Nebenordnungsverhalt 
nisse geschaffen werden . Aus Gründen· gemeinsamer Interessen werden 
Grupp i erungen entstehen , die siçh zunachst in der Zusammensetzung von 
den früheren wenig unterscheiden: 

(Drdinarien + Nichtordinarien = Dozenten) - (Assistenten) - (Studenten) 
- (Personal) 

Der hauptsachliche Unterschied besteht vorerst darin, dass diese 
Gruppen neben urn nicht über-, bze. untergeordnet sein werden . 

3 Es muss dàfür gesorgt sein , dass eine Gruppe in jenen Gremien , die Prob
lema behandeln, welche i hre Interessen berühren , gleichber eoht igt ver
treten ist. 

4 Da in Zukunft Doppel- oder Mehrfachmitgliedschaften aufteeten werden , 
muss dafür gesorgt sein, dass kein Mehrf~chstimmrecht moglich ist (zB . 
Stimmrecht nur in einer Gruppe) . 

5 Demokratische~ Denken und V~rh~lten ist nur zu erreichen , wenn auf a llen 
Ebenen de r Einzel ne am Entsch~idungsprozess t eilhat, s~ dass für ihn die 
Beschiüsse in ihren Bedingtheiten du.r chschaubar werden . 
Di e Oeffentlichkeit aller Verwaltungsakte und Verhandlungen ist uner
lasslich . 

6 Ueber Streitfragen wegen Zustand i gkeit oder Nichtzust andigke i t einer 
Gruppe entscheidet das allgemeine Konzil. Es muss da für gesorgt sein, 
dass wissenschaftliche Fragen nicht durch Stimmenmehrheit entschieden 
werden und anderseits politische Fragen nichtal~ wi ssenschaftliche 
Fr agen cachiert werden konnen .· 

7 Da die ausseruniversitare Deffentlichkeit von den Ent~eidungen über 
politisch~ Fragen mitbetToffen w1rd, muss institutionell dafür geeorgt 
werden, dass Information und Mitbestimmung der Oe f fentlichkeit gewahr
leistet sind . 
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) Die bestehende Hierarchie widerspricht debenso den Ansprüchen der Wissen
schaftlichkeit wie der 08 mokratie . Als besonders krasser Widerspruch 
ist zu verzeichnen , dass politische Fragen , die auch als wissenschaft
liche Fragen cachiert werden konnen , durch hier archische lnstanzen 
entschieden wer den . 

2 Statt Ueber- und Unterordnungsverhaltnissen müssen Nebenordnungsverhalt
nisse geschaffen werden . Aus Gründen gemeinsamer Interessen werden 
Gruppierungen entsteh~n, die sich zun~chst in der Zusammensetzung von 
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h~uptsachliche Unterschied besteht vorerst darin, dass diese 
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lema behandeln, welche i hre Inter essen berühren , gleichber eohtigt ver
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